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Allgemeine Nebenbestimmungen  
für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I) 
 
Diese Nebenbestimmungen enthalten Bedingungen und Auflagen i. S. des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie 
notwendige Erläuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbescheids, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist. 
 

Fin 320. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (03/2023) 

Inhalt 
 
Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 
Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Inventarisierungspflicht 

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nr. 6 Buchführung 

Nr. 7 Nachweis der Verwendung 

Nr. 8 Prüfung der Verwendung 

Nr. 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwen-

den. 
 
1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusam-

menhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, 
Leistungen Dritter) des Zuwendungsempfängers sind als De-
ckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. Der Haushalts- 
oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und Stel-
lenplan ist verbindlich. 

 
1.3 Der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten finan-

ziell nicht besser stellen als vergleichbare Dienstkräfte im un-
mittelbaren Landesdienst Berlins, insbesondere dürfen hö-
here Vergütungen oder Löhne als nach den für das Land 
Berlin jeweils geltenden Tarifverträgen sowie sonstige über- 
und außertarifliche Leistungen nicht gewährt werden. 

 
1.4 Beschäftigte des Zuwendungsempfängers dürfen durch den 

Abschluss von Versicherungen nicht bessergestellt sein als 
vergleichbare Dienstkräfte Berlins. 

 
1.5 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert 

werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Aus-
zahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Bei der Anforde-
rung von Teilbeträgen sind die zur Beurteilung des Mittelbe-
darfs erforderlichen Angaben zu machen.  

 Bei der Anforderung des letzten Teilbetrags ist ausdrücklich 
zu bestätigen, dass die Mittel bis zum Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums für fällige Zahlungen benötigt werden. 

 
1.6 Am Jahresende nicht verbrauchte Kassenmittel werden auf 

die Auszahlungen zu Beginn des Folgejahres kassenmäßig 
angerechnet. 

 
1.7 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur ver-

einbart oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich o-
der durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

 
1.8 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder ab-

getreten noch verpfändet werden. 
 
1.9 Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie 

gesetzlich (z. B. durch das HGB) vorgeschrieben ist. Rück-
lagen dürfen nicht gebildet werden 

 
 
2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Ände-

rung der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- 
oder Wirtschaftsplan veranschlagten Gesamtausgaben, er-

höhen sich die Deckungsmittel (einschließlich Investitionszu-
lagen) oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt 
sich die Zuwendung 

 
2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen 

anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen 
und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

 
2.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung und Vollfinanzierung um den 

vollen in Betracht kommenden Betrag. 
 
 
3 Vergabe von Aufträgen 
 
3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen sind bei einem Gesamtbetrag 

der Zuwendung von mehr als 100 000 Euro anzuwenden 
 
3.1.1 die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, 

Abschnitt 1 (VOB/A), 
 
3.1.2 die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- 

und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellen-
werte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO). Die Ver-
pflichtung zur Anwendung gilt nicht für § 28 Abs. 1  Satz 3. 

 
3.2 Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen (ausge-

nommen freiberufliche Leistungen) 
 
3.2.1 kann in Anwendung des § 8 Abs. 3 Nr. 2 UVgO bei einem 

geschätzten Auftragswert von bis zu 100 000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb durchgeführt werden; 

 
3.2.2 kann in Ausführung des § 8 Abs. 4 Nr.  17 UVgO bei einem 

geschätzten Auftragswert von bis zu 10 000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teil-
nahmewettbewerb durchgeführt werden. 

 
3.3  Bei der Vergabe von Bauleistungen 
 
3.3.1 kann abweichend von § 3a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A - Abschnitt 1 

- bei einem geschätzten Auftragswert von bis zu 200 000 
Euro (ohne Umsatzsteuer) für Hochbauleistungen und bis zu 
500 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) für alle anderen Bauleis-
tungen eine Beschränkte Ausschreibung durchgeführt wer-
den; 

 
3.3.2 kann abweichend von § 3a Abs. 3 Satz 2 VOB/A  - Abschnitt 

1 - bei einem geschätzten Auftragswert von bis zu 20 000 
Euro (ohne Umsatzsteuer) für Hochbauleistungen und bis zu 
50 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) für alle anderen Bauleis-
tungen eine freihändige Vergabe durchgeführt werden. 

 
3.4 Freiberufliche Leistungen sind im Rahmen von § 50 UVgO 

zu vergeben. Darüber hinaus sind §§ 2 bis 6 UVgO zwingend 
anzuwenden. Die übrigen Normen der UVgO gelten nicht. 

 
3.5 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers   gemäß den    

§§ 98 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie Konzes-
sionen, deren geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer 
die durch § 106 des GWB in Bezug genommenen Schwel-
lenwerte erreicht oder überschreitet, richten sich nach Teil 4 
des GWB. 

 
3.6 Bei der Durchführung von Verhandlungsverfahren ohne Teil-

nahmewettbewerb gemäß GWB sowie bei der freihändigen 
Vergabe gemäß VOB/A – Abschnitt 1 – bzw. bei Verhand-
lungsvergaben gemäß UVgO, einschließlich der Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen gemäß § 50 UVgO, fordert der 
Zuwendungsempfänger grundsätzlich mindestens drei ge-
eignete Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes auf. 

 



 

 

3.7  Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen nach der 
UVgO (ausgenommen freiberufliche Leistungen) kann bis 
einschließlich 31.12.2023 von den Regelungen des § 38 
Abs. 2 bis 4 UVgO abgewichen werden. 

 
Bei der Vergabe von Bauleistungen ist  abweichend von         
§ 11 Abs. 1 VOB/A   – Abschnitt 1 - eine elektronische Auf-
tragsvergabe durchzuführen, wenn der geschätzte Auftrags-
wert 25 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) überschreitet. Von 
dieser Regelung kann bis zum 31.12.2023 abgewichen wer-
den. 

 
3.8 Ist der Zuwendungsempfänger kein öffentlicher Auftraggeber 

im Sinne des § 99 GWB, kann dieser von den Bestimmungen 
zur verpflichtenden Anwendung der elektronischen Auftrags-
vergabe abweichen. 

 
3.9 Vergabeverfahren im Rahmen der Daseinsvorsorge gemäß 

SGB richten sich nach den entsprechenden Bestimmungen 
des SGB. 

 
3.10 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich die 

zuständige Kartellbehörde zu unterrichten, wenn sich An-
haltspunkte für wettbewerbsbeschränkende Absprachen un-
ter den Bietern ergeben. Beim Nachweis wettbewerbsbe-
schränkender Absprachen sind, insbesondere bei ausge-
schriebenen Bauleistungen, zivilrechtliche Ansprüche zu 
verfolgen und ggf. Strafanzeige zu erstatten. 

 
3.11 Für Baumaßnahmen ist ein Bautagebuch zu führen. Beginn 

und Ende der Baumaßnahme sind der im Zuwendungsbe-
scheid bezeichneten Senatsverwaltung mitzuteilen. 

 

4 Inventarisierungspflicht 
 
4.1 Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren An-

schaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro (ohne Umsatz-
steuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonde-
ren Gründen Berlin Eigentümer ist oder wird, sind die Gegen-
stände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der 
Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

 
5.1 sich Tatsachen ergeben, die nach Nr. 2 zu einer Ermäßigung 

der Zuwendung führen, 
 
5.2 für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände 

sich ändern oder wegfallen, 
 
 5.3 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten 

nach Auszahlung verbraucht werden können, 
 
5.4 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder 

eröffnet wird. 
 
 
6          Buchführung 
 
6.1 Die Kassen- und Buchführung sowie die Ausgestaltung der 

Belege sind entsprechend den Regeln der Landeshaushalts-
ordnung einzurichten, es sei denn, dass die Bücher nach den 
Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt 
werden. 

 
6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Anga-

ben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbeson-
dere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, 
den Zahlungsbeweis sowie bei Gegenständen den Verwen-
dungszweck und einen Inventarisierungsvermerk. 

 Werden Zahlungen im Wege des beleglosen Datenträ-
geraustausches zahlbar gemacht, muss sichergestellt sein, 
dass der Datenträger in einem Verfahren erstellt wird, das 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Datenverarbeitung ent-
spricht. Darüber hinaus muss es für den Nachweis der tat-
sächlich ausgeführten Zahlung möglich sein, den Inhalt des 
Datenträgers mit den von der Bank geleisteten Zahlungen 

auf Übereinstimmung zu prüfen. Entsprechendes gilt bei Da-
tenfernübertragung. 

 
6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege und alle 

sonstigen Geschäftsunterlagen fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 

 

 Zur Aufbewahrung können auch Bild- und Datenträger ver-
wendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 
muss den für die Verwaltung Berlins geltenden Bestimmun-
gen über die Aufbewahrung von Unterlagen und Informatio-
nen des Haushaltswesens entsprechen (Nr. 6.1). Für das 
Lesen des Mikrofilms sind geeignete Wiedergabegeräte be-
reitzuhalten. Es muss sichergestellt sein, dass Reproduktio-
nen, die ohne Hilfsmittel lesbar sind, in angemessener Zeit 
gefertigt werden können. Entsprechendes gilt beim Einsatz 
magnetischer Datenträger oder optischer Speicherplatten. 

7 Nachweis der Verwendung 
 
7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Mo-

naten nach Ablauf des Haushalts- oder Wirtschaftsjahres 
nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Der Verwendungs-
nachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlen-
mäßigen Nachweis. 

 
7.2 In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsemp-

fängers sowie das erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haus-
halts- oder Wirtschaftsjahr darzustellen und den vorgegebe-
nen Zielen gegenüber zu stellen. Im Sachbericht ist auf die 
wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ein-
zugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit 
der geleisteten Arbeit zu erläutern. Tätigkeits-, Lage-, Ab-
schluss- und Prüfungsberichte und etwaige Veröffentlichun-
gen sind beizufügen. 

 
7.3 Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den Fall, dass der 

Zuwendungsempfänger nach Einnahmen und Ausgaben 
bucht, aus der Jahresrechnung. Diese muss alle Einnahmen 
und Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres in der 
Gliederung des Haushalts- und Wirtschaftsplans enthalten 
sowie das Vermögen und die Schulden zu Beginn und Ende 
des Haushaltsjahres ausweisen. Bei kaufmännischer dop-
pelter Buchführung des Zuwendungsempfängers besteht 
der zahlenmäßige Nachweis aus dem Jahresabschluss (Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung, bei Kapitalgesellschaf-
ten auch Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss) so-
wie auf Verlangen der Bewilligungsbehörde einer Überlei-
tungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben.  
 
In der Überleitungsrechnung sind die tatsächlichen Einnah-
men und Ausgaben nach den Ansätzen des Haushalts- oder 
Wirtschaftsplans abzurechnen. Werden neben der institutio-
nellen Förderung auch Zuwendungen zur Projektförderung 
bewilligt, so ist jede Zuwendung getrennt nachzuweisen. In 
jedem Falle sind im zahlenmäßigen Nachweis die im abge-
laufenen Haushaltsjahr gewährten Zuwendungen zur Pro-
jektförderung einzeln nachrichtlich anzugeben. 

 
7.4 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausga-

ben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam ver-
fahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Be-
legen übereinstimmen. 

 
7.5 Für Baumaßnahmen ist der Verwendungsnachweis im Ein-

vernehmen mit der im Zuwendungsbescheid bezeichneten 
Senatsverwaltung zu führen. 

 

8 Prüfung der Verwendung 
 
8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und 

sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Ver-
wendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prü-
fen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwen-
dungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzu-
halten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

 



 

 

8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungs-
einrichtung, ist der Verwendungsnachweis von ihr vorher zu 
prüfen und die Prüfung unter Angabe des Ergebnisses zu 
bescheinigen. 

 
8.3 Der Rechnungshof ist berechtigt, bei dem Zuwendungsemp-

fänger zu prüfen. 
 

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbe-

scheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere 
§§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften unwirk-
sam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom-
men oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. Dies gilt 
insbesondere, wenn 

 
9.1.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgli-

che Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzie-
rung nach Nr. 2), 

 
9.1.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Anga-

ben erwirkt worden ist, 
 
9.1.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen 

Zweck verwendet wird. 
 
9.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in 

Betracht kommen, soweit der Zuwendungsempfänger 
 
9.2.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung 

des Zuwendungszwecks verwendet oder 
 
9.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist er-

füllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungs-
nachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten 
(Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
9.3 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49 a Abs. 3 

VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 

 
9.4 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung 

zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird 
der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder wi-
derrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in 
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz    
nach § 247 BGB jährlich verlangt werden. Entsprechendes 
gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, ob-
wohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind 
(§w 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige Verwendung nach   
Satz 1 liegt vor, wenn ausgezahlte Beträge innerhalb von 
zwei Monaten verbraucht werden. 


